
Kanton Bern Auszug aus dem Protokoll
canton de Berne des Regierungsrates

Extrait du procès-verbal du
Conseil-exécutif

.31. Januar 2007 ERZ C

. 0 1 6 3 Berner Fachhochschule; Interkantonale Fachhochschulvereinbarung:
Beiträge 2006 an ausserkantonale Fachhochschulen für Bernische
Studierende: Zusatzkredit

1. Gegenstand

Mit dem Beitritt zur interkantonalen Fachhochschulvereinbarung FHV verpflichtet sich der
Kanton Bern zu Beitragszahlungen für bernische Studierende an ausserkantonalen
Fachhochschulen. Mit RRB 0205 vom 18. Januar 2006 wurde der einjährige Verpflich-
tungskredit für Beitragszahlungen über 23,9 Mio. Franken für das Jahr 2006 verabschie-
det. Die Finanzkontrolle hat in ihrem Bericht vom 1.9.2006 an die Berner Fachhochschule
festgehalten, dass eine zeitliche Abgrenzung bei den FHV-Beiträgen des Kantons Bern an
andere Kantone zu erfolgen hat. Durch die Abgrenzung des Wintersemesters 2006/07,
Akademisches Semester 2006 (1. September 2006 - 28. Februar 2007) vom Rechnungs-
jahr 2007, entsteht für das Jahr 2006 ein buchhalterischer Mehraufwand von 7,6 Mio. Aus
diesem Grunde ist ein Zusatzkredit notwendig.

2. Rechtsgrundlagen

. Art. 5 Abs. 2, 46, 48 Abs. 1 Bst. a und Abs. 3 sowie Art. 54 des Gesetzes vom 26.
März 2002 über die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLG; BSG 620.0);

. Art. 3, 4 und 7 sowie Art. 150 der Verordnung über die Steuerung von Finanzen und
Leistungen (FLV; BSG 621.1);

. Art. 51 des Gesetzes vom 19. Juni 2003 über die Berner Fachhochschule FaG;
Grossratsbeschluss vom 23. November 2004 über den Beitritt des Kantons Bern zur
Interkantonalen Fachhochschulvereinbarung (FHV) ab 2005 vom 12. Juni 2003
(BSG 439.21).

3. Ausgabenart und einmalig, gebunden (Art. 46, 48 Abs.1 Bst. a FLG)
rechtliche Qualifikation

4. Massgebende Kreditsumme Fr. 7'600'000.~

5. Kreditart / Konto / Der Zusatzkredit geht zu Lasten:
Rechnungsjahr / Institutions- Produktegruppe 08.09.9100
nummer Fachhochschulbildung, Konto 4833.900.3610000;

Rechnungsjahr 2006

Der Betrag ist im Voranschlag 2006 nicht
enthalten.



An die Steuerungskommission
An die Finanzkontrolle
An die Finanzdirektion
An die Erziehungsdirektion

Für getreuen Protokollauszug Der Staatsschreiber:


